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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1996

Norm

ZPO §508a

ASGG §46 Abs1

UrlG §16

Rechtssatz

Es stellt keine erhebliche Rechtsfrage dar, ob die Schwiegermutter des Arbeitnehmers als andere geeignete Person zur

P6ege und Betreuung der Gattin und des gemeinsamen Kindes zur Verfügung stand und daher die P6ege durch den

Arbeitnehmer nicht notwendig war.
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